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 Veröffentlicht am 16.11.1998

Index

80/02 Forstrecht

Norm

ForstG 1975 §12;

ForstG 1975 §17 Abs2;

ForstG 1975 §17 Abs3;

ForstG 1975 §17 Abs4;

Rechtssatz

In einem Fall, in dem es um die Frage der Erhaltung nachbarlichen Waldes geht, ist dem ö9entlichen Interesse an der

Erhaltung des Nachbarwaldes das geltend gemachte Rodungsinteresse gegenüberzustellen, nicht aber etwa das

öffentliche Interesse, das an einer potentiellen anderweitigen Nutzung der nachbarlichen Waldfläche besteht.
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